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1. Warnhinweis: Gefälschte Rechnungen mit Zahlungsaufforderung im Umlauf,  

die nicht vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) stammen!  
 
Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) warnt aktuell vor diversen im Umlauf befindlichen 
betrügerischen E-Mails und Briefen, die vorgeben, vom BZSt zu stammen. Tatsächlich stam-
men diese jedoch von unbekannten Tätern und nicht vom BZSt. 
 
Es wird wechselweise versucht, an sensible Daten der Empfänger zu gelangen wie z. B. 
Bankverbindungen, indem vorgegeben wird, dass eine vermeintliche Steuererstattung erfol-
gen solle. Teilweise erfolgt z. B. eine angebliche Festsetzung von Einkommensteuer oder 
Verspätungszuschlag mit Zahlungsaufforderung auf ein ausländisches Bankkonto oder es soll 
ein Link angeklickt werden, über den dann die Überweisung erfolgen soll. Dieser Link darf auf 
keinen Fall angeklickt werden und erst recht darf keine Dateneingabe erfolgen. Überweisun-
gen sind in diesen Fällen zumeist unwiederbringlich verloren. 
 
Woran derartige Betrugsversuche zu erkennen sind: 
 

 Zahlungsaufforderung per E-Mail oder Aufforderung, über einen Link eine Zahlung zu leis-
ten oder ein Formular auszufüllen. Zahlungsaufforderungen und Steuerbescheide werden i. 
d. R. nur per Brief übermittelt, es sei denn, der Empfänger hat einer Kontaktaufnahme per 
E-Mail ausdrücklich zugestimmt. 

 

 Angabe falscher und / oder ausländischer Bankverbindungen; Zahlungen an das BZSt sind 
ausnahmslos per Überweisung auf ein inländisches Konto der Bundeskasse zu leisten. 

 

 Betrügerische E-Mails sind oftmals in schlechtem oder fehlerhaftem Deutsch verfasst, ent-
halten häufig Rechtschreibfehler und es werden Fachbegriffe falsch verwendet, es werden 
keine Ansprechpartner, Rufnummern angegeben oder unkorrekte Anschriften bzw. E-Mail-
Adressen.  

 
Im Verdachtsfall wenden Sie sich an die örtliche Polizeidienststelle oder informieren sich bei 
Ihrem Steuerberater. Sofern Bankdaten offenbart oder Überweisungen vorgenommen wur-
den, sollte direkt Kontakt zum Bankinstitut aufgenommen werden. 
 
Das BZSt aktualisiert auf seiner Homepage (www.bzst.de – Service – Warnung vor Betrugs-
versuchen) die aktuellen Betrugsversuche mit beispielhaften Betrugsschreiben, um diese 
besser identifizieren zu können. 
 
 

2. Plan der Bundesregierung: Erst Sonderabschreibungen für Unternehmen ab 

1.7.2025 – dann KSt-Senkung 
 
Die neue Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, über den nach deren Willen 
schnellstmöglich in Bundestag und Bundesrat entschieden werden soll. Gegenstand des be-
absichtigten „Gesetz für ein steuerliches Investitionsprogramm zur Stärkung des Wirtschafts-
standorts Deutschland“ sind u. a. die Investitionsförderung für Unternehmen bereits ab dem 
1.7.2025 befristet bis zum 31.12.2027. Sodann soll die Körperschaftsteuer (KSt) von 15 % auf 
10 % sinken, und zwar ab dem 1.1.2028 jährlich um 1 % befristet bis zum 31.12.2032. Die 
Gesamtsteuerbelastung für Unternehmen soll von derzeit etwa 30 % bis zum Jahr 2032 auf 
knapp 25 % sinken. Thesaurierte Gewinne, also solche, die im Unternehmen verbleiben, sol-
len mit einem reduzierten Steuersatz gezielt Reinvestitionen ermöglichen und Planungssi-
cherheit für die Unternehmen gewährleisten. 
 
Die Bundesregierung will kurzfristig Impulse für Investitionen setzen sowie Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen fördern. Dabei sollen Unternehmen bewegliche Wirt-
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schaftsgüter, wie z. B. Maschinen, diese in den Jahren 2025 bis 2027 direkt mit maximal 30 % 
jährlich abschreiben können. Die Neuregelung soll nach dem Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung bereits ab dem 1.7.2025 gelten und für alle Anschaffungen vor dem 1.1.2028. 
 
Für neu angeschaffte, betrieblich genutzte reine Elektrofahrzeuge sollen 75 % der Anschaf-
fungskosten im Jahr der Anschaffung abgesetzt werden können sowie in den 5 Folgejahren 
jeweils 10 %, 5 %, 5 %, 3 % und 2 %. Für Hybridfahrzeuge gilt diese Förderung nicht. Sie gilt 
für Anschaffungen zwischen dem 1.7.2025 und vor dem 1.1.2028. 
 
Weiterhin soll die steuerliche Forschungs- und Entwicklungszulage ausgeweitet werden. Von 
2026 bis 2030 soll die Obergrenze der Bemessungsgrundlage bei der steuerlichen For-
schungszulage von 10 Mio. € auf 12 Mio. € angehoben werden. Betriebs- und Gemeinkosten 
werden hierbei künftig mit einem pauschalen Abschlag von 20 % berücksichtigt. 
 
Bis 2029 sind bis zu 46 Milliarden € weniger Steuereinnahmen aus diesen Maßnahmen für 
den Staatshaushalt zu erwarten. 
 
Wie kurzfristig die Bundesregierung den Gesetzentwurf sowohl im Bundestag als auch im 
Bundesrat verabschieden lassen kann, bleibt abzuwarten. Der Zeitpunkt war zum Redaktions-
schluss noch unklar. Zumindest die Zustimmung des Bundesrates wird voraussichtlich erst 
nach der Sommerpause eingeholt werden können. 
 
Unternehmen, die alsbald die Anschaffung von betrieblich genutzten Fahrzeugen planen, soll-
ten die Verabschiedung des Gesetzes abwarten, wenn eine zügige und hohe Abschreibung 
seitens des Unternehmens gewünscht ist. 
 
 

3. BFH: Zurechnungsbesteuerung für Stiftungen nach dem Außensteuergesetz ist 

europarechtswidrig  
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass die Beschränkung der Ausnahme von der 
Zurechnungsbesteuerung auf Familienstiftungen mit Sitz oder Geschäftsleitung in der EU 
oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt und 
somit europarechtswidrig ist. Diese gilt auch für Drittstaaten wie die Schweiz. 
 
Geklagt hatten Begünstigte einer Schweizer Familienstiftung, denen das deutsche Finanzamt 
das Einkommen der Stiftung zugerechnet hatte, obwohl sie keine Ausschüttungen erhalten 
hatten. Eine Ausnahme wurde ihnen wegen des Sitzes der Stiftung außerhalb der EU bzw. 
des EWR verwehrt. 
 
Der BFH entschied jedoch, dass auch auf ausländische Familienstiftungen in Drittstaaten wie 
der Schweiz die Ausnahme der Zurechnungsbesteuerung anzuwenden ist und ihnen damit 
zugute kommt.  
 
Diese Entscheidung stärkt die Rechtsposition vieler Begünstigter. Die Auswirkungen auf das 
Außensteuergesetz bleiben abzuwarten. 
 
 

4. BMF-Schreiben zum Sonderausgabenabzug für Vorsorgeaufwendungen bei 

steuerfreien Auslandseinkünften  
 
Das Bundesfinanzministerium hat am 3.4.2025 ein Schreiben zur Anwendung der Ausnahmen 
vom Sonderausgabenabzugsverbot für Vorsorgeaufwendungen betreffend die Beiträge zur 
gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- sowie Arbeitslosenversicherung veröffentlicht. 
 



Anlass hierfür waren aktuelle Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH) sowie gesetzliche Ände-
rungen. Zunächst war entgegen des grundsätzlichen Abzugsverbots der genannten Vorsor-
geaufwendungen als Sonderausgaben im Rahmen der inländischen Einkommenbesteuerung 
bei steuerfreien Auslandseinkünften der Abzug gleichwohl zulässig, sofern es sich um Ein-
künfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit aus dem EU- bzw. EWR-Ausland oder der Schweiz 
handelte. 2021 hatte der BFH dann entschieden, das zusätzlich auch Rentenbezüge aus den 
genannten Auslandsgebieten einen Sonderausgabenabzug ermöglichten. 
 
Zudem ist für jede Versicherungssparte getrennt zu prüfen, ob im Ausland ein steuerlicher 
Abzug möglich ist. Sofern dies nicht der Fall ist, kann die steuerliche Berücksichtigung als 
Sonderausgabe im Inland erfolgen. 
 
Im Jahr 2024 wurde durch das Jahressteuergesetz der Sonderausgabenabzug ausgeweitet, 
und zwar auf sämtliche Einkunftsarten, also auch Einkünfte aus sonstiger selbstständiger Tä-
tigkeit über freiberufliche Einkünfte hinaus, die bereits 2023 zugelassen wurden, wenn ein 
wirtschaftlicher Zusammenhang zu den steuerfreien Auslandseinkünften besteht.  
 
Danach ist es aktuell so, dass Beiträge zur gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Ar-
beitslosenversicherung, die durch steuerfreie Einnahmen im EU-/EWR-Ausland oder der 
Schweiz ausgelöst werden, abziehbar sind, sofern der andere Staat keine Abzugsfähigkeit 
vorsieht. 
 
Für freiwillige Versicherungen ohne direkten Zusammenhang mit steuerfreien Auslandsein-
nahmen gelten weiterhin die allgemeinen Abzugsregeln. Jede Versicherungssparte ist hierbei 
einzeln zu bewerten. Ein steuerlicher Abzug einer Sparte im Ausland schließt den Abzug einer 
anderen Sparte im Inland nicht aus. 
 
Entscheidend ist stets der unmittelbare wirtschaftliche Zusammenhang sowie die konkrete 
steuerliche Behandlung im Ausland. 
 
 

5. Was Mandanten wissen sollten: Anpassung der Steuerberatervergütung  

zum 1.7.2025  
 
Am 1.7.2025 tritt die Fünfte Verordnung zur Änderung der Steuerberatervergütungsverord-
nung (StBVV) in Kraft, die erstmals seit dem Jahr 2020 u. a. eine erhöhende Anpassung der 
Steuerberatervergütung vorsieht. 
 
Hauptpunkte sind hierbei die Erhöhung der Festgebühren wie z. B. der Zeitgebühr für steuer-
liche Beratungstätigkeiten, eine Anhebung der gegenstandswertabhängigen Gebühren für z. 
B. die Erstellung der Buchführung sowie eine Erhöhung der Preise für die Erstellung von 
Lohnabrechnungen. Für die Abrechnung der Zeitgebühren ist eine 15-Minuten-Taktung vor-
gesehen. 
 
Parallel zur Erhöhung der Gebühren der Rechtsanwälte werden die Gebühren der Steuerbe-
rater im außergerichtlichen Einspruchsverfahren sowie im finanzgerichtlichen Verfahren eben-
falls angepasst. 
 
Besteht z. B. eine Honorarvereinbarung über Zeitgebühren, muss diese aktiv angepasst wer-
den, wenn eine höhere Gebühr abgerechnet werden soll. 
 
 

 

 



6. Erlass von Säumniszuschlägen setzt kein gerichtliches Verfahren  

zur AdV voraus 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat seine bisherige Rechtsprechung zu den Voraussetzungen 
des Erlasses von Säumniszuschlägen geändert. Dem zu entscheidenden Fall lag ein geän-
derter Einkommensteuerbescheid des Finanzamtes (FA) zugrunde, aus welchem sich für die 
Kläger eine hohe Nachzahlung ergab. 
 
Hiergegen wendeten die Kläger sich mit dem Einspruch und stellten mehrfach beim FA einen 
Antrag auf Aussetzung der Vollziehung (AdV), der vom FA jedoch wiederholt abgelehnt wur-
de. Es stellte sich später heraus, dass die Steuerfestsetzung durch das FA fehlerhaft war. Die 
Einkommensteuer wurde rückwirkend zugunsten der Steuerpflichtigen herabgesetzt. 
 
Die bereits entstandenen Säumniszuschläge blieben jedoch bestehen, da die ursprüngliche 
Steuerforderung formell rechtswirksam war. Die Kläger beantragten sodann den Erlass der 
Säumniszuschläge aus sachlichen Billigkeitsgründen, was sowohl das FA als auch das FG in 
erster Instanz ablehnten. 
 
Der BFH entschied jedoch entgegen der Auffassung des FA wie auch des FG, dass Säumnis-
zuschläge erlassen werden können, wenn die Steuerfestsetzung später aufgehoben wird und 
der Steuerpflichtige nachweislich alles getan hat, um die AdV zu erreichen. 
 
Es gibt nach der Entscheidung des BFH keine starre Pflicht, immer auch einen Antrag beim 
FG stellen zu müssen. Das Verfahren wurde an das FG zurückverwiesen, um aufzuklären, ob 
die Kläger ihre AdV-Anträge an das FA jeweils ausreichend begründet hatten. 
 
Der BFH stellte aber klar, dass nicht pauschal verlangt werden könne, dass zwingend ein ge-
richtlicher AdV-Antrag gestellt werden müsse. Vielmehr komme es auf die konkreten Umstän-
de des Einzelfalls an, insbesondere, wie substanziell und nachvollziehbar die Anträge auf AdV 
beim FA waren, ob der Steuerpflichtige auf der Grundlage des damaligen Sachstands hinrei-
chend dargelegt hat, warum AdV geboten gewesen wäre und ob besondere Umstände vorla-
gen, die eine gerichtliche AdV als vielversprechend erscheinen ließen. 
 
Hieraus ergibt sich, dass ein unterbliebener gerichtlicher Antrag auf AdV nicht automatisch 
schädlich ist, wenn der außergerichtliche AdV-Antrag beim FA gut begründet wurde. Gleich-
wohl bleibt es für den Steuerpflichtigen risikoreich, den gerichtlichen AdV-Antrag nicht zu stel-
len, da nicht immer im Vorfeld klar ist, ob der Antrag vielversprechend, substanziell und nach-
vollziehbar ist, sondern die Entscheidung immer erst rückblickend durch ein FA oder FG ge-
troffen wird. 

 
 

7. Sommerhitze am Arbeitsplatz 
 
Mit den steigenden Temperaturen im Sommer wird der Schutz von Beschäftigten vor Hitze am 
Arbeitsplatz immer wichtiger. Hohe Temperaturen können die Leistungsfähigkeit beeinträchti-
gen und gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Arbeitgeber sind daher verpflichtet, geeig-
nete Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu schützen. 
 
Die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.5 „Raumtemperatur“ legt dabei folgende 
Grenzwerte und Maßnahmen fest: 

 26 °C – diese Temperatur sollte in Arbeitsräumen nicht überschritten werden. Ist dies auf-

grund hoher Außentemperaturen unvermeidbar, müssen Sonnenschutzmaßnahmen vor-
handen sein. 



 30 °C – ab dieser Temperatur sind Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung erforder-

lich, wie z. B. Bereitstellung von Getränken, Lockerung der Kleiderordnung oder Anpas-
sung der Arbeitszeiten. 

 35 °C – Räume mit Temperaturen über 35 °C sind ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen 

wie Luftduschen oder Hitzepausen nicht mehr als Arbeitsräume geeignet. 
 
Mögliche Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten: 

 Bereitstellung geeigneter Getränke bei Temperaturen über 26 °C; ab 30 °C ist dies ver-

pflichtend. 

 Installation von Jalousien, Markisen oder Sonnensegeln, um direkte Sonneneinstrahlung 

zu vermeiden. 

 Verlagerung der Arbeitszeiten in die kühleren Morgen- oder Abendstunden. 

 Zusätzliche Wärmequellen, wie z. B. Drucker, sollten möglichst aus den Räumen entfernt 

werden. 

 Anpassung evtl. Kleidungsvorschriften, um leichtere und atmungsaktive Kleidung zu 

ermöglichen. 

 Zur Kühlung der Arbeitsräume sollten technische Maßnahmen ergriffen werden (z. B. 

Einsatz von Ventilatoren, Klimaanlagen). 
 

Bei Arbeiten im Freien muss der Arbeitgeber besonders auf den Hitzeschutz achten. Bei 

direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen sind Schattenplätze bereitzustellen, 
körperlich anstrengende Tätigkeiten möglichst in die kühleren Stunden zu verlegen und aus-
reichend Trinkwasser bereitzustellen. Beschäftigte müssen durch geeignete Kleidung, Kopf-
bedeckung und Sonnenschutzmittel vor UV-Strahlung geschützt werden. Ab etwa 35 °C darf 
nur weitergearbeitet werden, wenn wirksame Schutzmaßnahmen, wie zusätzliche Pausen 
oder Schattenspender vorhanden sind. 
 
 

8. Ex-Geschäftsführer genießt wieder Kündigungsschutz 
 
Nach dem Kündigungsschutzgesetz sind leitende Angestellte vom Kündigungsschutz ausge-
nommen. Ein ehemaliger Geschäftsführer kann sich jedoch nach seiner Abberufung wieder 
auf den allgemeinen Kündigungsschutz berufen. Das hat das Hessische Landesarbeitsgericht 
(LAG) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
 
Dieser Entscheidung lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Ein Ex-Geschäftsführer war 
seit April 2021 als „Vice President für A“ bei einer Gesellschaft angestellt. Auf Grundlage ei-
nes einheitlichen Arbeitsvertrags war er zugleich zum Geschäftsführer bestellt worden. Im 
November 2022 kündigte die Gesellschaft seine Abberufung an, die Anfang Dezember durch 
die Benennung eines Nachfolgers und die Austragung im Handelsregister vollzogen wurde. 
Der Ex-Geschäftsführer wurde anschließend als „Special Project Manager“ geführt, nahm 
aber faktisch keine Tätigkeit mehr wahr. Kurz nach der Abberufung wurde ihm die Kündigung 
ausgesprochen. 
 
Das Landesarbeitsgericht Hessen entschied in der Berufung zugunsten des ehemaligen Ge-
schäftsführers. Die Kündigung ist unwirksam, da der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt ihres Zu-
gangs nicht mehr Geschäftsführer war. Maßgeblich ist die tatsächliche Stellung im Zeitpunkt 
der Kündigung, nicht die ursprüngliche Vertragsform oder der frühere Organstatus. 
 
 

 

 

 

 

 



9. GmbH-Geschäftsführer – Beurteilung der Sozialversicherungspflicht 
 
Grundsätzlich unterliegen Personen, die gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind, der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Eine abhängige Beschäftigung liegt vor, 
wenn persönliche Abhängigkeit vom Arbeitgeber besteht, etwa durch Weisungsgebundenheit 
und Eingliederung in dessen Betriebsabläufe. Diese Merkmale grenzen die abhängige Be-
schäftigung von einer selbstständigen Tätigkeit ab, die durch unternehmerisches Risiko und 
Entscheidungsfreiheit geprägt ist. 
 
Auch bei GmbH-Geschäftsführern gelten diese Maßstäbe. Entscheidend ist, ob sie maßgebli-
chen Einfluss auf die Gesellschafterversammlung und damit auf die Geschicke der Gesell-
schaft ausüben können. 
 
Gesellschafter-Geschäftsführer gelten nur dann als selbstständig, wenn sie mindestens 50 % 
der Gesellschaftsanteile halten oder über eine echte, umfassende Sperrminorität verfügen. 
Eine bloße Minderheitsbeteiligung reicht nicht aus, es sei denn, der Gesellschaftsvertrag si-
chert eine Mitbestimmung bei allen Gesellschafterentscheidungen. Fremdgeschäftsführer 
(ohne Kapitalbeteiligung) gelten grundsätzlich als abhängig beschäftigt. 
 
Zu dieser Problematik lag dem Bundessozialgericht (BSG) folgender Sachverhalt vor: Ein 
Geschäftsführer war bei einer GmbH tätig, deren Gesellschafter eine Holding-GmbH (50 %) 
und zwei natürliche Personen (je 25 %) waren. Der Geschäftsführer war Gesellschafter-
Geschäftsführer der Holding-GmbH, die wiederum gemeinsam mit seiner Ehefrau geführt 
wurde. Beide hielten jeweils 50 % der Anteile und waren alleinvertretungsberechtigte Ge-
schäftsführer der Holding-GmbH. Die Deutsche Rentenversicherung stellte im Rahmen einer 
Betriebsprüfung fest, dass der Geschäftsführer sozialversicherungspflichtig beschäftigt sei, da 
er nicht über eine ausreichende Rechtsmacht verfüge, um seine Tätigkeit unabhängig zu ge-
stalten. Ohne ausreichende Rechtsmacht ist der Geschäftsführer in die Gesellschaft einge-
gliedert und daher sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das BSG bestätigte die Auffas-
sung der Deutschen Rentenversicherung. 
 
 

10. Haftung – Badeunfall durch regelwidrige Nutzung einer Wasserrutsche 
 
Die Richter des Oberlandesgerichts Oldenburg (OLG) hatten die Frage zu klären, ob das 
Schwimmbad und die Hersteller einer Wasserrutsche für gesundheitliche Schäden haften, 
wenn die Rutsche entgegen der Nutzungshinweise falsch verwendet wird. 
 
Vor dem Treppenaufgang und im Startbereich einer Wasserrutsche waren jeweils ein Hin-
weisschild mit den zulässigen Rutschpositionen sowie an den Rutschen selbst Piktogramme 
angebracht, mit denen die Rutschhaltung „Kopf voran in Bauchlage“ untersagt wurde. Ein 
Mann rutschte jedoch in Bauchlage, mit dem Kopf und den ausgestreckten Armen voran, die 
Rutsche hinunter. Im Wasser glitt er weiter und prallte mit dem Kopf gegen die Beckenwand. 
Es wurde dann eine Querschnittslähmung diagnostiziert. Der Mann verlangte u. a. von der 
Herstellerin der Wasserrutsche, der Betreiberin des Schwimmbads und den Inspektoren der 
Wasserrutsche Schadensersatz und Schmerzensgeld i. H. v. 335.000 €. 
 
Das OLG entschied, dass dem Mann ein Schadensersatzanspruch gegenüber der Betreiberin 
des Schwimmbads und der Herstellerin der Wasserrutsche zusteht. Er muss sich jedoch ein 
Mitverschulden in Höhe von 50 % gegenüber der Herstellerin und 40 % gegenüber der 
Schwimmbadbetreiberin anrechnen lassen, weil er die Hinweisschilder und die Piktogramme 
zur korrekten Rutschhaltung missachtete. 
 
Die Wasserrutsche hätte so konzipiert sein müssen, dass nicht nur bei bestimmungsgemä-
ßem Gebrauch, sondern auch bei vorhersehbarem Fehlgebrauch, wie es in Schwimmbädern 
regelmäßig vorkommt, keine schwersten irreversiblen Verletzungen drohen, so die OLG-



Richter. Auch wenn der Mann die Hinweisschilder nicht beachtete, durfte er als Benutzer einer 
Wasserrutsche in einem Spaßbad davon ausgehen, dass das Rutschende so konzipiert ist, 
dass ein Aufprall an der gegenüberliegenden Beckenwand auch bei Nutzung der Rutsche in 
Bauchlage ausgeschlossen ist. Ein Hinweisschild und Piktogramme zu verbotenen Rutsch-
praktiken sind keine ausreichende Maßnahme zur Gefahrenabwehr, wenn schwerste Verlet-
zungen drohten. Der Gefahr des Kopfanstoßes hätte bereits bei Planung der Wasserrutsche 
durch einen größeren Abstand zwischen Beckenrand und Rutschende entgegengewirkt wer-
den müssen. 
 
 

11. Prüfpflichten eines Hostproviders 
 
Ein Hostprovider – hier Meta – muss nach einem Hinweis auf einen rechtsverletzenden Post 
auf der Social-Media-Plattform Facebook auch ohne weitere Hinweise sinngleiche Inhalte 
sperren. Sinngleich sind etwa Beiträge mit identischem Text und Bild, aber abweichender Ge-
staltung (Auflösung, Größe/Zuschnitt, Verwendung von Farbfiltern, Einfassung), bloßer Ände-
rung typografischer Zeichen oder Hinzufügung von Elementen etwa sog. Captions, welche 
den Aussagegehalt nicht verändern, entschied das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. in Fort-
führung der Rechtsprechung zum sog. „Künast-Meme“ und unter Berücksichtigung des zwi-
schenzeitlich in Kraft getretenen Digital Services Act. 
 
 

12. Veränderungen an der Statik sind dem Käufer mitzuteilen 
 
Werden in einem Wohnhaus tragende Wände entfernt und durch eine Stahlträgerkonstruktion 
ersetzt, muss dies einem potenziellen Käufer der Immobilie ungefragt mitgeteilt werden. Ver-
schweigt der Verkäufer diesen Umstand, stellt dies eine arglistige Täuschung dar, die den 
Käufer zur Anfechtung des Kaufvertrags berechtigt. Dies haben die Richter des Pfälzischen 
Oberlandesgerichts Zweibrücken festgestellt. 
 
Ein Ehepaar wollte ihr Wohnhaus verkaufen. Sie erzählten dem kaufinteressierten Ehepaar 
jedoch nicht, dass es vor einigen Jahren ihr Wohnzimmer vergrößert und dazu eine tragende 
Trennwand im 1. OG des Hauses hatte entfernen lassen. Die Decke wurde nur noch durch 
zwei Eisenträger gestützt, die direkt auf das Mauerwerk aufgelegt und zusätzlich durch Bau-
stützen gestützt wurden, die eigentlich nur für den vorübergehenden Gebrauch gedacht sind. 
Diese Trägerkonstruktion wurde anschließend durch Verblendungen verdeckt und war nicht 
mehr ohne Weiteres sichtbar. Um einen Nachweis über die Statik hatten sich die Eigentümer 
im Nachgang nicht bemüht. 
 
Als die neuen Eigentümer dann selbst ein paar bauliche Veränderungen durchführen wollten, 
beauftragten sie u. a. auch einen Statiker. Dieser stellte fest, dass die Trägerkonstruktion un-
zulässig und nicht dauerhaft tragfähig sei. Das Ehepaar hat den Kaufvertrag über das Haus-
grundstück daraufhin angefochten und das Verkäuferehepaar erfolgreich auf Rückabwicklung 
verklagt. 
 
 

13. Wohnen in einer WG – keine Kürzung des Selbstbehalts beim  

Unterhaltspflichtigen 
 
Einem Unterhaltspflichtigen ist gegenüber seinen minderjährigen Kindern der notwendige 
Selbstbehalt auch dann zu belassen, wenn die Wohnkosten den insoweit im Selbstbehalt be-
rücksichtigten Betrag unterschreiten. Denn es unterliegt grundsätzlich dessen freier Dispositi-
on, wie er die ihm zu belassenden, ohnehin knappen Mittel nutzt. Ihm ist es deswegen nicht 
verwehrt, seine Bedürfnisse anders als in den Unterhaltstabellen vorgesehen zu gewichten 
und sich z. B. mit einer preiswerteren Wohnung zu begnügen, um zusätzliche Mittel für ande-
re Zwecke einsetzen zu können. 



 
Anders ist es, wenn der Unterhaltspflichtige in einer neuen Lebensgemeinschaft lebt (ehelich 
oder nichtehelich): Dann kann der Selbstbehalt reduziert werden, weil durch das gemeinsame 
Wirtschaften regelmäßig Kostenersparnisse entstehen – z. B. bei Miete oder Lebensmitteln. 
Maßgeblich ist, ob der Unterhaltspflichtige durch diese Gemeinschaft spürbar günstiger lebt, 
ohne seinen Lebensstandard zu senken. 
 
Das bloße Zusammenleben in einer Wohngemeinschaft reicht dafür aber nicht aus. Zwar 
spart man auch hier in der Regel Mietkosten, doch diese Einsparungen gehen häufig mit Ver-
lusten an Wohnfläche und Komfort einher. Eine pauschale Absenkung des Selbstbehalts 
kommt deshalb in solchen Fällen nicht in Betracht. 
 
 

14. Fahrverbot wegen Tempoverstoß – Ausrede mit angeblich unklarer 

Beschilderung scheitert 
 
In einem vom Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (OLG) entschiedenen Fall hatte ein Autofah-
rer Rechtsbeschwerde gegen einen Bußgeldbescheid und ein verhängtes Fahrverbot einge-
legt. Der Fahrer war wegen fahrlässiger Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindig-
keit außerhalb geschlossener Ortschaften um 86 km/h zu einer Geldbuße von 900 € verurteilt 
worden, verbunden mit einem dreimonatigen Fahrverbot. Er befuhr die A 7 mit 146 km/h. Im 
Bereich einer LKW-Kontrolle war aus Sicherheitsgründen die Höchstgeschwindigkeit auf 60 
km/h reduziert und ein Überholverbot für LKW und Busse angeordnet worden. Der Autofahrer 
berief sich bei der Beschwerde auf eine „völlig verwirrende Beschilderung“. 
 
Das OLG stellte klar, dass die Beschilderung mit einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 
60 km/h und einem Überholverbot für LKWs und Busse nicht „verwirrend“ ist. Wer Verkehrs-
schilder nicht versteht oder verstehen will, handelt vorsätzlich, da er sich bewusst und gewollt 
gegen die Rechtsordnung stellt. Die Rechtsbeschwerde wurde verworfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.),  
für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer, 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli-Zuschlag (mtl.) 
 

10.7.2025 
Zahlungsschonfrist – 14.7.2025 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

Abgabe der Erklärung – 24.7.2025, 24 Uhr 
Zahlung – 29.7.2025 

  

 

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

seit 1.1.2025 =   2,27 % 
1.7. – 31.12.2024 =   3,37 % 

1.1. – 30.6.2024 =   3,62 % 
1.7. – 31.12.2023 =   3,12 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

  

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2025: Mai = 121,8; April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8; 
Januar = 120,3 

2024: Dezember = 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2; 
September = 119,7; August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rechtsstand: 5.6.2025 

 

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

